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25. 6. 1957. 

Regierungsvorlage. 

Abkommen' 
zwischen der Republik, österreich up.d der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 
betreffend die Regelung technischer und kom-

merzieller Fragen der Donauschiffahrt. 

pie Republik tlsterreich und die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken haben im Inter­
esse der Entfaltung von Handel und Schiffahrt 
zwi'schen den beiden Staaten und auf Grundlage 
des Prinzips der Freiheit der Schiffahrt folgendes 

, vereinbart: 

Artikel 1 

Ausgehend davon, daß die Schiffahrt ,auf dem 
Donaustrom für Staatsbürger, Handelsschiffe 
und Waren aller Staaten auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung hinsichtlich der Hafen- und 
Schiffahr~sgebühren und auch hinsichtlich der 
Bedingungen der Handelsschiffahrt frei und 
offen ist, werden beide Vertragschließenden Teile 
unter Beachtung der Gegenseitigkeit Maßnahmen 
dazu ergreifen, damit auf ihren Donauabschnit­
ten die freie Schiffahrt für die Schiffe des anderen 
Vertragschließenden Teiles ununterbrochen und 
jederzeit möglich ist. 

Die Bestimmungen des vorliegenden Abkom­
mens erstrecken sich nicht auf den Verkehr zwi­
schen den Häfen eines und desselben Staates. ' 

Artikel 2 

Die Vertragschließenden Teile gewähren ein­
ander in allem, was die Handelsschiffahrt auf 
dem Donaustrom betrifft, die Behandlung der 
Meistbegünstigung, so insbesondere hinsichtlich 
des Aufenthaltes der Schiffe der Vertragschließen­
den Teile in den Häfen, der Abwicklung der 
Hafenoperationen (einschließlich der Belade- und 
Entladearbeiten), der Benützung der Hafenein­
richtungen und -magazine, der Versorgung der 
Schiffe mit Brennstoff und Lebensmitteln, der 
Einhebung von Abgaben sowie erforderlichen­
falls auch hinsichtlich der Gewährung der medi­
zinischen Hilfe. 

Handelsschiffe des einen Vertragschließenden 
Teiles werden bei der Fahrt auf dem Donau­
abschnitt des anderen Vertragschließenden 

{;OI'"IRlIleHlle 

MemAY ABcTpDiicKoit Pecnyommoit H COI030M 
COBeTcRHx COIl,HaJIHCTHIJ:eCKHX PecnYOJIHK 00 ype­
rYJIHpoBamHI TeXHHIJ:eCRHX H KOMMepIJ:eCKIIX BO-

npocoB CYAOxoAcTBa ßO ~YHaIO 

ABCTpIIHClta.H Pecrry6JIHRa H COI03 COBeTcRHx 

COIl,HaJIHCTHIJ:eCRHX Pecrry6JIHR B HHTepeCax pa3-

BIITII.H TOprOBJIH II cY)l;OXO)l;CTBa Mem)l;Y 060HMII 

rocY)l;apCTBaMII H Ha OCHOBe rrpHHQIIrra CBo60)l;hl 

CY)l;OXO)l;CTBa, )l;OrOBopH.1IIICh 0 HlImec.lIC)l;YIOlI\eM: 

CTaTMI 1 
IIcxo)l;.H II3 Toro, 'ITO HaBHraIl,H.H Ha peRe 

)..(YHait .HBJI.HeTC.H CB060)l;Hoit H OTRPbITOH )l;JI.H 

rpam)l;aH, ToprOBbIX CY)l;OB H TOBapOB Bcex 

rOCY)l;apCTB Ha OCHOBe paBHOrrpaBH.H B OTHO­

rneHHH rropTOBbIX H HaBHraQHOHHbIX C60POB, 

a TaRme B OTHorneHHH YCJIOBHit ToproBoro 

cY)l;OXO)l;cTBa, 06e )..(orOBapHBaIOlI\HeC.H CTOPOHbI 

C C06JIIO)l;eHHeM B3aIIMHOCTH rrpHMyT MepbI R TOMY, 

'IT06bI Ha CBOHX Y'IaCTRaX peRH )..(YHaH CBo60)l;­

Hoe cY)l;OXO)l;CTBO )l;JI.H CY)l;OB )l;Pyroit )..(orOBapH­

BaIOlI\eitcH CTOPOHhl6bIJIO 6ecnpepbIBHhIM H 

B03MomHbIM B JII060e BpeM.H. 

IIocTaHoBJIeHH.H HaCTO.HIqerO CorJIarneHlI.H He 

pacnpOCTpaH.HIOTC.H Ha ncpeB03KII MemAY HopTaMH 

O)l;HOrO II TOro me rOCY)l;apCTBIl:. 

CTaThJI 2 
)..(oroBapHBaIOlIluecH CTOPOHhl rrpeAOCTaBJI.HIOT 

)l;Pyr . APyry BO BCeM,'ITO RaCaeTC.H ToproBoro 

CY)l;OXO)l;CTBa HO peRe ;UYHait, pemUM HaII6oJIh­

rnero 6JIarOnplI.HTCTBOBaHU.H U, B iJ:acTHocTII, B 

OTHornemIlI npe6bIBaHU.H B rropTax CY)l;OB )..(orOBa­

pUBaIOIIIHXCH CTOPOH, OCYIIICCTBJIeHH.H rropTOBhlX 

onepaQuil (BRJIIO'Ia.H rroprY30'IHO-pa,3rpY30'IHbIe 

pa60TbI), HCrrOJIh30BaHU.H nopTOBoro 060PYAO­

BaHIIH U nopTOBhlX CKJIa)l;OB, cHa6meHII.H CYAOB 

TOnJIUBOM H npOAOBOJIhCTBUeM, B3UMamIH C60POB, 

a TaRme B OTHorneHHU ORa3aHHH B Heo6xo)l;HMbIX 

CJIY'IaHX MeAHQUHCKOil nOMOlIl;II. 

IIoJIb30BaHue YCJIYI'aMlI JIOQMaHOB ToprOBhlMH 

CY)l;aMU O)l;Hoil H3 )..(orOBapHBaIOlI\HXCH CTOPOH 

rrpH nJIaBaHHH Ha YIJ:aCTKe peRlI )..(YHail APy'rOH 
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Teiles nicht verpflichtet sein, Lotsendienste in 
Anspruch zu nehmen. Es sind jedoch alle Maß­
nahmen zu treff.en, um dem Ersuchen eines Kapi­
täns auf Beistellung von Lotsen nach Möglich­
keit in kürzester Frist zu entsprechen. 

Artikel 3 

Beim Befahren des Donaustromes durch die 
Handelsschiffe der beiden Vertragschließenden 
Teile sind die Gesetze und Vorschriften des be­
treffenden Uferstaates einzuhalten sowie auch 
die allgemein gebilligten Hauptbestimmungen 
über die Donauschiffahrt und die Regeln _ der 
Flußüberwachung insoweit anzuwenden, als sie 
nicht mit den Gesetzen und Vorschriften des 
betreffenden Uferstaates in Widerspruch stehen. 

Beide Vertragschließenden Teile werden Maß­
nahmen zur Zusammenarbeit ihrer hydromete­
orologischen Dienste an der Donau einleiten. 

Jeder der Vertragschließenden Teile anerkennt 
die Vorschriften des anderen Vertragschließenden 
Teiles, die sich auf den Bau und die Ausrüstung 
der Schiffe sowie auch auf die Schiffspapiere und 
die Bemannung beziehen. 

Artikel 4 

Die beiden Vertragschließenden Teile werden 
im Rahmen ihrer geltenden gesetzlichen Bestim­
mungen Maßnahmen ergreifen, um die Durch­
führung von Zoll-, Sanitäts- und sonstigen Vor­
schriften sowohl in den Häfen als auch an der 
Grenze soweit als möglich zu beschleunigen und 
zu vereinfachen. 

Artikel 5 

Die Handelsschiffe eines der Vertragschließen­
den Teile sowie die mitgeführten Waren bleiben 
bei der Durchfahrt auf der Donau durch das 
Gebiet des ander~n oVertragschließenden Teiles 
von der Einhebung von Zöllen und sonstigen 
Abgaben befreit. Die Zollbehörden des Durch­
gangsstaates sind berechtigt, gemäß den geltenden 
Gesetzen dieses Staates die Durchgangswaren un­
ter Zollaufsicht zu nehmen. 

Artikel 6 

Die Handelsschiffe eines der Vertragschließen­
den Teile, die vorübergehend in die Häfen des 
anderen Vertragschließenden Teilos nicht zur 
Durchführung von Verladungen, sondern zur 
Auffüllung der Schiffsvorräte einlaufen, unter­
liegen keinem Zollverfahren und bleiben frei von 
Zöllen und sonstigen Abgaben; sie stehen je­
doch bis zu ihrer Abfahrt Unter Aufsicht der 
Zollorgane. 

Artikel 7 

CTOPOHhl He öy;a;eT 5IBJI5ITbC5I OÖ5I3aTeJIbHhlM. 

O~HaRO ~OJImHhl ÖhlTb IIpHH5ITbI Bce Mephl R 

TOMY, 'ITOÖbI IIpOCböa RaIIHTaHa 0 rrpe~OCTaBJIeHHH 
JIOU;MaHOB ÖhlJIa IIO B03MomHOCTH yJt;OBJIeTBopeHa 

B RpaTIaMIIIIIM CpOR. 

CTaTLlI 3 

IIpH IIJIaBaHHH ToprOBhlX CY~OB oöeHX ;n:9ro­

BapHBarom;HXC5I CTOPOH IIO peRe ;n:YHaM Jt;OJImHbI 

COÖJIro~aTbC5I 3aROHbI H IIpe~nHCaHlI5I COOTBeT­

CTByrom;ero rrpHöpemHoro rocy~apCTBa, a TaRme 

npHMeH5ITbClI oöm;eIIpHH.HTbIe OCHOBHhle IIOJIO­

meHH5I 0 IIJIaBaHHH IIO ;n:YHaro H IIpaBHJIa pe'lHOrO 

Ha~30pa, IIOCTOJIbRY IIOCROJIbRY OHH He IIPOTH­

BOpe'laT 3aROHaM H IIpe~IIHCaHH5IM COOTBeT­

CTByrom;ero IIpHöpemHoro rocy~apCTBa. 

Oöe ;n:orOBapHBarom;HeC5I CTOPOHbI IIPHMYT 

MCPbI R COTpYJt;HH'IeCTBY HX rH~pOMeTeOpOJIorH­

'IeCRHX cJIYmö Ha ;n:YHae. 

Ram~a5I . H3 ;n:oronapIlBarom;UXC5I CTOPOH IIPH-

3HaeT IIpe~IIIIcaHIIlI Jt;pyroM ;n:orOBapHBarom;eitCH 

CTOPOHbI, Racarom;I1eC5I I~OHCTPYRU;I1H 11 CHap5I­

meHII5I CY~OB, a TaR}Re CY~OBbIX ~ORYMeHTOB H 

ROMIIJIeRTOBaHH5I 3RHIIama. 

CTaTbll 4 
Oöe;n:oroBapIIBarom;HeC5ICTOpoHhlÖY~YT rrpHHH­

MaTb B -paMRax CBOHX ~eHcTByrom;Hx 3aROHO­

rrOJIOmeHHH Mephl R TOMY, 'ITOÖbI IIO B03Mom­

HOCTH YCROPHTb H yrrpOCTHTb ocym;eCTBJIeHHe 

TaMOmeHHbIX, CaHHTapHbIX H HP0'lHX IIpe~­

rrHcaHHM I,aR B IIopTax, TaR H Ha rpaHHu;e. 

CTaTbll 5 

ToproBhle cy~a O~HOM H3 ;n:oroBapHBarom;UXC5I 

CTOPOH, a TaRme rrepeB03HMbIe HMH TOBaphl 

oCBoöom~aroTC5I OT B3HMaHH5I HOIIIJIHH H IIPO­

'IHX CÖOPOB IIpH CJIeJt;OBaHHH TpaH3HToM IIO 

;n:YHaro 'Iepe3 TeppHTopHro ~pyroii ;n:oroBapHBaro­

m;CMCH CTOpOHbI. TaMomeHHhle BJIaCTH rocy­

~apcTBa, 'Iepe3 ROTopoe ocym;eCTBJI5IeTC5I TpaH-

3HT, HMeroT rrpaBO COJIraCHO ~eitcTByrom;IiM 3aRO­

HaM 3Toro rocYJt;apCTBa öpaTb TpaH3HTHhle TOBaphl 

IIO~ TaMomeHHhlH Ha~30p. 

CTaTbll 6 

ToproBhle cy~a o~Hoii H3 ;n:oroBapHBarom;HXC5I 

CTOPOH, 3aXO~5Im;He BpeMeHHo B rropThl ~pyroH 
;n:oroBapHBarom;eHC5I CTOPOHbI He ~JI5I rrpOH3BOJt;­

CTBa rpY30BhlX orrepaU;HH, a ~JI5I rrOrrOJIHeHH5I 

CY~OBbIX 3aIIaCOB, TaMOmeHHhlM CPOPMaJIbHOCT5IM 

He IIO~BepraroTC5I H OCBoöom~aIOTC5I OT IIOillJIHH 

H IIP0'lHX CÖOPOB; OHH, O~HaRO, HaXO~5ITC5I ~O 
HX OTXo~a IIO~ Ha;a;30pOM TaMomeHHhlX opraHOB. 

CTaTbll 7 
Die Handelsschiffe eines der Vertragschließen- ToproBbIC cYJt;a O~HOH H3 ;n:oroBapHBarom;UXC5I 

den Teile Isowie die auf ihnen befindlichen Aus- CTOPOH, a TaRme HaXO~5Im;HeC5I Ha HHX npe~-
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rüstungs- und Einrichtungsgegenstände und Er- MeTbI cHapmRemul, ooopyp,oBamul H sarraCHble 
satzteile bleiben bei ihrem Eingang in das Ge- 'laCTH rrplI saxop,e H.a TeppHTopHIO p,pyroH ,I(o­
biet des anderen Vertragschließenden Teiles zum rOBaplIBaIOIIIeHCH CTOPOHbI p,JIH BpeMeHHoro rrpe­
vo.rübergehenden Aufenthalt, insbesondere zur obIBaHHH, B 'laCTHOCTH, p,JIß rrorpY30'lHO-pa3rpy­
Durchführung von Verladungen bzw. Entladun- 30'lHbIX orrepan;lIH, H rrplI BbIXO!l.e lI3 3TOil: TCPPH­
gen, und bei ihrem Ausgang aus diesem Gebiet TOplIH, oCBooom;a;aIOTcH OT rrommfH II rrp0'lHX 
frei von Zöllen und sonstigen Abgaben sowie COOPOB, a TaRme OT pa3pcmcmiit Ha BB03 H 
von Ein- und Ausfuhrbewilligungen. BbIB03. 

Die eingeführten und auf den Schiffen befind- BBo3lIMble H Haxop,HIrrHCCH mi cyp,ax cy;a;oBblc 
lichen Schiffsvorräte, die für die Schiffsbeman- 3arraCbI p,JIß 3RHrrama, rraccamHpoB H ;a;JIH 3RC­
nung, Fahrgäste und zum Betrieb sowie zur In- rrJIyaTan;I1lI H cO;a;CpmaHlIß B rropßp,Rc CYP,OB OCBO­
standhaltung der Schiffe erforderlich sind, blei- oom;a;aIOTcß OT OOJIOmcHHß rrommmaMH H rrp0'lIiMIi 
ben bei der Einfuhr und der Ausfuhr frei von coopaMH RaR rrpli BB03C TaR Ii rrpli HX BbIB03C, 
Zöllen und :sonstigen Abgaben sowie gleicher- a paBHo oCBooomp,aIOTcß OT pa3pcmcmIil Ha IiX 
weise auch von Ein- und Ausfuhrbewilligungen; BB03 H BbIB03, npli -COOJIIOp,CHlilI rrOCTaHOBJICHHH 
dabei sind die Bestimmungen der Zollkontrolle 0 TaMomCHHOM ROHTPOJIC TOll: H3 ,I(oroBapHBaIO­
des Vertragschließenden Teiles, in dessen Ge- IIIHXCß CTOPOH, B BO;a;ax ROTOP0ll: cy;a;a Haxo-
wässern sich die Schiffe befinden, zu beachten. ;a;ßTCß. 

Die Schiffsvorräte, die den üblichen Bedarf Cy;a;oBbIc 3arraCbI, rrpcBbImaIOIIIlic OObI'lHYIO 
übensteigen, unterliegen während des Aufenthal- rroTpcoHOCTb, rrO;a;JIemaT BO BPCMH rrpcobIBaHIiH 
tes der Schiffe eines der Vertragschließenden Teile cy;a;OB O;a;HOll: H3 ,I(oroBapliBaIOIIIllxcH CTOPOH B 
in den Gewässern des anderen Teiles der Zoll-Bo;a;ax ;a;pyroil: CTOPOHbI, TaMomeHHoMY ROHTPOJIIO 
kontrolle, ohne daß Zölle und sonstige Abgaben oe3 B3liMaHlIH rrOmJIHH H rrp0'llIX COOPOB II OC3 
eingehoben werden und die Beibringung von Ein- TpcOOBaHHll: rrpC;a;'bßBJICHHß pa3pemeHHil: Ha lIX 
und Ausfuhrbewilligungen notwendig ist. BB03 H BbIB03. 

Die Schiffsvorräte, die für die Schiffsbeman- Cy;a;oBbIc 3arraCbI, HeOOXO;a;IiMbIe ;a;JIß cy;a;oBoro 
nung, Fahrgäste und zum Betrieb sowie zur 'In- 3RIIrrama, rraccamHpOB H ;a;JIß 3RcrrJIYaTan;HII Ii 
standhaltung der Schiffe erforderlich sind und cO;a;CpmaHIiß B rropH;a;Re CYP,OB, ROTOPbIC CRJIaiJ,II­
unter Sicherung der Zollaufsicht auf dem Gebiet PYIOTCß rro;a; oxpaHoil: TaMOmCHHoro Hap,30pa Ha 
des anderen Vertragschließenden Teiles gelagert TCpplITOPlIH ;a;pyroil: ,I(oroBapHBaIOIIIcil:cß CTOPO­
werden, bleiben frei von Zöllen und sonstigen RbI, OCBOOOiR;a;aIOTcH OT rromJIHH H rrp0'lHX 
Abgaben sowie von Ein- und Ausfuhrbewilli- COOPOB, a TaRmC OT pa3pcmCHliß Ha HX BBOS II 
gungen. BbIB03. 

Für alle übrigen in den voranstehenden Ab- B OTHomCHHH BCCX rrpo'lHX TOBapoB, HC 
sätzen dieses Artikels nicht erwähnten Waren yrroMßHYTbIX B rrpc;a;bIAYIIIHX a03an;ax HaCTOß­
kommen die bezüglichen Zollbestimmungen zur IIICll: CTaTbH, rrpIIMCHHIOTCH COOTBCTCTBYIOIIIIiC 
Anwendung,_ die in dem Staat gelten, in dessen TaMOmeHHbIC rrOCTaHOBJICHIIß, p,ell:CTBYIOIIIIIC B 
Gewässern sich die Schiffe befinden. rocy;a;apcTBc, B Bop,ax ROToporo cy;a;a HaXO;a;ßTCß. 

Artikel 8 

Jeder der Vertragschließenden Teile wird die 
Personalausweise der Mitglieder der Schiffsbeman­
nung, die von den zuständigen Behörden des 
anderen Vertragschließenden Teiles ausgestellt 
worden sind, anerkennen. Solche Personalaus­
weise sind: Für die Mitglieder der Bemannung 
österreichischer Schiffe der "Donauschifferaus­
weis", für die Mitglieder der Bemannung sowje­
tisCher Schiffe der "Passport Morjaka SSSR"; 

Wenn sich die Frauen und Kinder von Mit­
gliedern der Schiffsbemannung zusammen mit 
diesen an Bord des Schiffes befinden, müssen 
Kinder über 15 Jahre und Frauen eigene Per­
sonalausweise haben, Kinder im Alter von 
15 Jahren und darunter müssen in den Per­
sonalauswei·s des Vaters oder der Mutter ein­
getragen sein. 

Alle Mitglieder der Schiffsbemannung und die 
mit ihnen an Bord des Schiffes befindlichen Frauen 
und Kinder müssen in die Personallistedes 
Schiffes eingetragen sein. 

CTaTMl8 

Ram;a;aß H3 ,I(oroBapHBaIOIIIHxcß CTOPOH 0YiJ,CT 
rrp1l3HaBaTh y;a;ocToBCPCHIIß JIH'lHOCTH 'lJICHOB 
cYAoBoro 3Rlmama, BbI;a;aHHbIC Ha;a;JICmaIIIUMll 
B-JIaCTßMU p,pyroii ,I(oroBapuBaIOIIIcil:CH CTOPOHbI. 
TaRUMU yP,OCTOBCPCHUHMH JIU'lHOCTH ßBJIHIOTCH: 
;a;JIß 'lJICHOB cyp,oBoro 3Rurrama aBCTpUll:CRUX 
CYP,OB «,I(oHaymu.p.pepaYCBall:3», a p,JIß 'lJICHOB 
cy;a;oBoro 3Rlmama COBCTCRUX CYP,OB «lIacrropT 
MopßRa CCCP». 

ECJIU mCHbI ,ll p,eTU 'lJICHOB cy;a;OBoro 3Rurrama 
Haxop,ßTCH BMCCTC C HlIMU Ha OOPTY cyp,Ha, TO 
p,CTIi CTapmc 15-TU JICT 1I 'mCHbI p,OJImHhI UMCTh 
OTp,eJIhHbIC yP,OCTOBCPCHUß JIU'lHOCTII, a p,crn B 
B03pacTc 15-Tu JICT U MOJIOmC p,OJImHbI ObITh 
3arrucaHbI B YAOCTOBCPCHUß JIH'lHOCTH OTn;a HJIH 
MaTCpu. 

Bcc 'IJIeHbI cyp,oBoro ::murrama H Haxop,ßIIIHCCß 
BMCCTC C HUMH Ha OOPTY -cy;a;Ha mCHhI H p,CTll 
p,OJImHbI ObITh 3aHCCCHbI B crrUCRH CYAOBoro 
3RHrrama cy;a;Ha. 
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Artikel 9 

Die im Artikel 8 dieses Abkommens erwähn­
ten Personalausweise berechtigen die darin ein­
getragenen Personen an Bord eines Schiffes eines 
der Vertragschließenden Teile, die Staatsgrenze 
des anderen Vertragschließenden Teiles in beiden 
Richtungen ohne Reisepaß und Sichtvermerke 
zu überschreiten, wenn die betreffende Person in 
die Personalliste des Schiffes eingetragen ist. 

Personen, die einen Personalausweis eines der 
Vertragschließenden Teile besitzen, sind beredl­
tigt, innerhalb des Hafengebietes des anderen 
Vertragschließenden Teiles an Land zu gehen 
und sich dort während des Hafenaufenthaltes 
ihres Schiffes frei zu bewegen. Beim Anland­
gehen sind alle Personen verpflichtet, sich der 
im betreffenden Hafen vorgesehenen Paß- und 
Zollkontrolle zu unterziehen. Die erwähnten 
Personen dürfen die Grenze des Hafengebietes 
nur mit Bewilligung der zuständigen Behörden 
übersdlfeiten. 

Artikel 10 

Personen, die einen Personalausweis eines der 
Vertragschließenden Teile haben, können im Be­
darfsfalle die Staatsgrenze des anderen Vertrag­
schließenden Teiles auf dem Landweg überschrei­
ten, wenn der Personalausweis mit einem Sicht­
vermerk dieses anderen Teiles versehen ist. In 
diesem Falle müssen sich diese Personen ohne 
unbegründeten Aufenthalt auf dem Staatsgebiet 
des anderen Vertragschließenden Teiles zum Be­
stimmungsort begeben. 

Die Sichtvermerke auf Personalausweisen wer­
den unter Beachtung der gesetzlichen Bestim­
mungen des betreffenden Staates in kürzest­
möglicher Frist erteilt. 

Artikel 11 

Die Bediensteten der Schiffahrtsbehörden und 
Smiffahrtsunternehmungen eines der Vertrag­
smließenden Teile bedürfen ordentlicher Reise­
pässe mit den entspremenden Simtvermerken, 
wenn sie die Staatsgrenze des anderen Teiles zu 
dienstlimen Zwecken übersmreiten. 

Dabei wird jeder der Vertragschließenden Teile 
Vorsorge treffen, daß den in Absatz 1 dieses Arti­
kels genannten Personen die erforderlimen Simt­
vermerke in kürzestmöglicher Frist erteilt wer~ 
den und ihnen .erforderlimenfalls der Zutritt 
zu den Donauhäfen und Schiffen gestattet wird. 

Artikel 12 

Die Mitglieder der Smiffsbemannung eines der 
Vertragschließenden Teile, die grob oder wieder­
holt gegen die Gesetze oder Vorsmriften des 
anderen Teiles verstoßen haben, dürfen auf ent­
spremend begründetes Verlangen der Behörden 

CTaTLJI 9 
Y.n;OCTOBCPCHH5I JUI'lHOCTH, yrrOM5IHYThlC B 

CTaTbC 8 HacTOinu;cl'O COl'JIamCHHJI, .n;alOT rrpaBo 

YRasaHHbIM B HHX JIHu,aM, Haxo.n;mu,HMC5IHa 

OOPTY cy.n;Ha O.n;HOH HS .D:Ol'OBapHBalOID;HXC5I 

CTOPOH, Ha rrcpCCC'lCHlIe l'ocy.n;apCTBCHHOH l'paHH­

U,hl .n;pyroH .D:oroBapHBalOID;CHC5I CTOPOHbI B OOOHX 

HarrpaBJICHHHX öcs sarpaHHqHOl'O rracrropra H 

BHShl, rrpH YCJIOBHH saHCCCHHH COOTBCTCTBYIO­

ID;cro JIHu,a B crrHCRH cy.n;OBoro 3K.Hrra)Ra cy.n;Ha. 

JIHu,a, HMCIOID;He y.n;OCTOBCpeHH5I JIH'lHOCm 

O.n;HOH HS .D:oroBapHBaIOID;HXCH CTOPOH,' 1I0JIbSYc 

IOTCH rrpaBOM cxo.n;a Ha ocper B npe.n;CJIax TeppH­

TOPUU rropTa .n;pyroH .D:oroBapUBalOID;cHC5I CTOPO­

Hhl H CBooo.n;Horo rrcpe.n;BIDECHH5I no 3TOii: TCPPU­

TOPHU BO BPCMH npCOhlBaHUH cy.n;Ha B rropry. 

IIpu cxo.n;e Ha oeper BCC JIuu,a 005ISaHbI npoxo.n;uTb 

YCTaHOBJIeHnyro B .n;aHHOM nopry nacnopTHYro U 

TaMOlEeHnylO npOBepRY. Y nOM5IHYThle JIuu,a MorYT 

BhlHm sa rrpe.n;eJIhl TeppHTopUU nopTa JIIUIIb 

C paspcmeHlIli Ha.n;JIelEaID;UX BJIaCTeH. 

CraTLJI 10 
JIHu,a, UMCIOID;He y.n;OcToBcpeHHe JIU'lHOCTH o.n;­

HOH us .D:Ol'OBapHBaroID;HxcH CTOPOH, MorYT, B 

cJIY'lae Heooxo.n;HMOCTlI, rrcpexo.n;HTb cyxorrYTHYro 

rocy.n;apcTBeHHYro l'paHuu,y .n;pyroH .D:Ol'OBapU­

BaroID;eHC5I CTOPOHLI, cCJUr Ha y.n;OCTOBepeHlI5IX 

JIH'lHOCTU UMeeTC5I BlIsa 3TOH .n;pyroit CTOpüHLI. 

B 3TOM cJIY'lae 3TU JIuu,a .n;OJIlEHLI nepe.n;BuraTbC5I 

R Mecry HaSHa'leHH5I, He sa.n;eplEHBaHCb oes OCHO­

BaHH5I Ha rocy.n;apCTBeHHoH TeppUTopUH.n;pyroH 

CTOPOHLI. 

BUShl Ha y.n;OCTOBepeHH5I JIH'lHOCTU BLI.n;aroTC5I 

C Y'leTOM saROHOnOJIOlEeHHH COOTBeTcTByroID;ero 

rocy.n;apCTBa D DOSMOlEHO IWPOTRUH CPOIt. 

CTaTLJI 11 
CJIYlEaID;He cy.n;OXO.n;HhlX Y'lpelE.n;eHHit H npe.n;­

npU5ITHH ·O.n;HOit HS .D:oroBapuBaroID;uxc5I eTbpOH 

.n;JI5I rrepeCe'lCHH5I B cJIYlEeOHhlX u,eJI5IX rocy.n;ap­

CTBeHHOH rpaHIIu,bI .n;pyroH CTOPOHbI .n;OJIlEHhl 

HMeTb Ha.n;JIClEaIIl,lIC sarpaHlr'lHbIe nacrropTa C 

COOTBCTCTByroID;HMH BHsaMII' 

IIpu 3TOM RalIt.n;a5I us .D:oroBapUBaIOID;HXC5I 

CTOPOH oy.n;eT npHHHMaTb Mephl R TOMY, 'lTOObI 

JIHu,aM ,YRasaHHhlM Baosau,c rrcpBOM HaCT05IID;CH 

CTaTbU, TpeoyeMhle BIlSbI BbI.n;aBaJIIlCb B BOSMOlEHO 

IWPOTRHit CPOR H, B cJIY'lac Hco6xo.n;IlMOCTU, 
paspCmaJIOCb nOCCID;CHHC .n;YHaficitHX nopToB II 

Cy.n;OB. 

CTaTLJI 12 
tlJICHhl cYIl.ODOrO ::lRIlUalEa OAHOit 113 l(orOBapu­

BaroID;IIXC5I CTOPOH, l'py6o IlJIIl HCOAHOItpaTHO 

HapymaBmuc SaROHbI UJIunpc.n;ITHCaHII5I APyroH 

CTOPOHhl, no COOTBeTCTBCHHO OOOCHOBaHHOMY 

TpCOOBaHlUO BJIaCTeH ::JTOH CTOPOHbI, HC .n;O.lJlEHbI 
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dieses Teiles zu weiteren Fahrten auf Sd1iffen 
nicht mehr zugelassen werden, die in die Ge­
wässer des Staates, dessen Gesetze und Vorschrif­
ten verletzt worden sind, fahren. 

Artikel 13 

Kein Schiff eines der Vertragschließenden Teile 
darf im Stromabschnitt des anderen Teiles außer­
halb des Hafengebietes ohne besondere Be­
willigung der zuständigen Behörden dieses Teiles 
anlegen oder ankern, es sei denn in Fällen 
höherer Gewalt oder bei Unmöglichkeit der 
Weiterfahrt. In solchen Fällen muß die Schiffs­
bemannung an Bord des Schiffes bleiben und darf 
das Schiff ohne Bewilligung der zuständigen Ufer­
behörden nicht verlassen. In zwingenden Fällen 
können über Auftrag des Schiffskapitäns zwei 
bis drei Mitglieder der Schiffsbemannung an Land 
gehen, um die nächstgelegenen Uferbehörden zu 
verständigen. 

Wenn das Leben der Bemannungsmitglieder 
gefährdet ist, können diese das Land betreten. 
Sie dürfen sich jedoch bis zum Eintreffen behörd­
licher Organe, die von Bemannungsmitgliedern 
herbeizuholen sind, nicht, vom Landungsplatz 
entfernen. Die Bemannungsmitglieder sind ver­
pflichtet, den gesetzmäßigen Weisungen dieser 
Organe Folge zu leisten. 

Artikel 14 

Die Transporte der für den Donauweg vor­
gesehenen Güter aus dem österreichisch-sowje­
tischen Warenverkehr in beiden Richtungen wer­
den von den Schiffahrtsunternehmungen der bei­
den Vertragschließenden Teile gerecht und unter 
Wahrung der Interessen dieser Unternehmungen 
aufgeteilt werden, so daß eine zufriedenstellende 
Beteiligung an diesen Donautransporten beider­
seitig gesichert ist. 

Die Schiffahrtsunternehmungen beider Teile 
können mit Genehmigung der zuständigen Be­
hörden Vereinbarungen über technische und 
kommerzielle Fragen, insbesondere über die 
zweckmäßige Auf teilung der Warentransporte 
auf der Donau, treffen und werden aus diesem 
Grunde so bald als möglich ein diesbezügliches 
Abkommen schließen. 

Artikel 15 

Die Errichtung und Tätigkeit von Agentien 
der Schiffahrtsunternehmungen wird. unter Be­
achtung der gesetzlichen Bestimmungen und fest­
gelegten Vorschriften jenes Vertragschließenden 
Teiles erfolgen, auf dessen Gebiet die Errichtung 
einer solchen Agentie in Aussicht genommen ist. 

Artikel 16 
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OhITh gOIIyru;eHhI Ha cyp,a IIpn gaJIf,UCiÜneM nx 

IIJIaBaHIm B BOgUX Toro rocygapcTBa, aaKoHhI HJIH 

npegIIHcaHHSI KOToporo 6WIH HapymeHhI. 

CTaTLH 13 
Ihr OgHO CygHO ;r:J;oroBapHBaIOru;HxcSI OTOPOH He 

6ygeT IIpWIaJIHBaTf, HJIH CTaHOBHTf,CSI Ha 5lItOpb 

Ha yqaCTRe peRH gpyrou CTOPOHf,I 3a IIpegeJIaMH 

rropTa 6ea oc060ro paapemeH~H Hap;JIemaru;HX 

BJIaCTeii 8TOit CTOPOHhI aa HCRJIIOqeHIiCM cJIYqaeB 

HcrrpeOgOJIHMOfi CI1JIhI U.lIU IIplI HCB03MomHOCTlI 

gaJILHeihnero rrJIaBaHlIH. B 8THX CJIyqaHxcygoBou 

8ItHIIam gOJImeH OCTaBaTf,CH Ha 60pry cygHa H 

He lIOKHgaTf, CyglIO 6C3 paapemeHHH COOT­

BeTCTBYIOru;UX 6eperOBhIX BJIaCTeit. IIo rropyqeHI1l0 

RalIHTaHa cygHa, B ne06xogHMf,IX CJIyqaHX, 

gBa-Tpu qJIeHa cygoBoro 8KUIIama MorYT COfiTU 

Ha 6eper gJIH U3Beru;eHI1H 6JIHmafimux oeperOBhIX 

BJIaCTeu. 

ECJIH mH3HH 'IJIeHOB 3RlIIIama yrpomaeT' OlIac­

HOCTb, nOCJIegHuM pa3pemaeTCH COUTH Ha 6cper. 

OgHaRo HM He pa3pemaeTCH IIoRugaTf, MeCTO 

BhlcagRH go rrpu6hITHH 0tPUll,lIaJIf,HbIX BJIaCTeU, 

KOTophle gOJImHhI 6hITf, BhIaBaHhI QJIeHaMU 3RlI­

IIama.· tIJIeHhI 3RHrrama 06HaaHhI BhIIIOJIHHTb 

aaROHHf,IC YRaaaHHH 3TIIX DJIaCTeii:. 

CTaTLH 14 

IIepeB03KII rpyaoB, IIpegHa3HaqeHHhIX R Tpauc­

IIOpTUpoBRe IIO .uYHalo IIO aBcrpuucRo-coBeTcKOMY 

TOBapo060pory B 0601IX HarrpaBJIeHlUIX, 6ygYT 

pacrrpegeJIHThCH cygOXOgHhIMII rrpegrrpuHTUHMU 

06eux .uoroBaplmaIOru;uxcH CTOPOH cIIpaBegJIUBO 

U C C06JIIOgeHlIeM UHTepeCOB 3TUX rrpegIIpuHTuU 

TaR, QT06hI OOOIOgHO 6f,IJIO 06eCrreqeHO ygoBJIeTBO­

PUTeJIhHO,e yqaCTUe B 8TUX gYHaUCItlIX IIepeB03-

Rax. 

CygoxogHhIe IIpegIIpuHTuSI 06eux CTOPOH MorYT 

C COrJIaCUH ROMIIeTeHTHblX BJIaCTeit goroBapu­

BaThCH IIO TeXUUqeCRUM U ROMMepQeCRlIM BO­

npocaM, B qaCTHOCTU, OTHOCUTeJIhHO ll,eJIeco06paa­

Horo pacIIpcgeJIeHUH IIepeBoaoR TOBapOB IIO 

.uYHaIO U Ha OCHOBamm 3Toro, rro B03MomHOCTU 

B CKOPOM BpeMeHlI, 3aRJIIOqaT COOTBCTCTBYIOru;ee 

COrJIameHue. 

CTaTJ..I1 15 
YqpemgeHlIe H geHTeJIbHOCTb areHTCTB cygo­

XOAHhIX rrpegIIpHSlTUu 6ygeT ocyru;ecTBJIHTbCH C 

C06JIIOp;eUIIeM 3aKOHOIIOJIOmeHUU 1I yCTaHOBJIeH­

HhIX rrpaBIIJI Toii ua .uoronapHBaIOru;lIxcH CTOPOH, 

Ha 'l'epplITOplIlI KOTOPOit HaMeqeUO 06paaOBaTh 

TaKoe areHTCTBO. 

CTaTLH 16 
Die Donauschiffahrtsunternehmungen eines ;r:J;YHaucRHe cygOXOgHI,Ie IIpegIIpHSlTIUl Kamgoit 

jeden der Vertragschließenden Teile werden nur H3 ;r:J;oroBapImaIOru;HxcSI CTOPOH 6ygYT OOJIaraTf,CSI 
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In dem Staate, in dem sich die Leitung (Sitz) 
des Unternehmens befindet, zur Zahlung jener 
Steuern herangezogen, die mit ihrer Tätigkeit 
hinsichtlich der Durchführung der Beförderung 
und der Zubringung von Fahrgästen und Gütern 
unmittelbar zusammenhängen. 

Artikel 17. 

Das vorliegende Abkommen unterliegt der 
Ratifikation; es wird am Tage des Austausches 
der Ratifikationsurkunden, welcher in Wien 
durchgeführt wird, in Kraft treten. 

Das Abkommen wird so lange in Geltung blei­
ben, bis es von einem der Vertragschließenden 
Teile mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
zum Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres ge­
kündigt wird. 

Geschehen zu Moskau, am 14. Juni 1957 
in zwei Ausfertigungen, jede in deutscher und 
russischer Sprache, wobei beide Texte gleicher­
weise authentisch sind. 

Gemäß Vollmacht des 
Bundespräsidenten der 
Republik österreich 

Bischoff m. p 

Gemäß Vollmacht des 
Präsidiums des Ober­
sten Sowjets der Union 

der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken 

Bakajew m. p. 

II YllJlaqIIBaTb HaJIOrII, Henocpe;n;CTBeHHo CBH-
3aHHbIe C IIX ;n;eHTeJIbHOCTbIO rro ocym:ecTBJIeHIIIO 
rrepeB03KII II ;n;OCTaBKH rraccamIIpoB II rpY30B, 
TOJIbKO B TOM rocy;n;apcTBe, B KOTOPOM Ha­
XO;n;HTCH pYKOBO;n;CTBO (yrrpaBJIeHHe) rrpe;n;­
rrpHHTIIH. 

CTRTb8 17 
HacToHm:ee COrJIarneHHe rrO;n;JIemHT paTHqlII­

KaIJ;HH. ÜHO BCTyrrIIT B CIfJIY B ;n;eHb oOMeHa 
paTHlPIIKaIJ;HOHHbIMH rpaMoTaMH, KOTOPbIM 6y;n;eT 
rrpOH3Be;n;eH B r. BeHe. CorJIarnemre 6Y)l;eT 
OCTaBaTbCH B CHJIe ;n;o Tex rrop, rrOKa OHO He 
6YIWT ;n;eHoHcHpoBaHo O;n;HOM HB ,I(oroBapIIBa­
IOm:HXCH CTOPOH C rrpe)l;yrrpem;n;eHIIeM Ba TPH 
MeCHIJ;a ;0;0 HCTeqeHHH Oqepe)l;HOrO KaJIeH;o;apHoro 
ro;o;a. 

COBeprneHO B r. MöcKBe 14 HIOHH 1957 ro;o;a 
B ;o;BYX 8KBeMrrJIHpaX, Kam)l;bIM Ha HeMeIJ;KOM 
II PYCCKOM JIBbIKaX, rrpHqeM ooa TeKCTa HMeIOT 

O)l;HHaKOBYIO CHJIY. 

110 yrrOJIHOMOqHIO 
cI>e;o;epaJIbHOrO 11peBH­

;n;eHTa ABCTPIIMCKOM 
Pecrry6JIHKH 

rr/rr BIIrnolPlP 

110 yrrOJIHOMOqHIO 
11pe3H;O;IIYMa BepXOB­

Horo COBeTa COIOBa Co­
BeTCKHX COIJ;HaJIHCTII-

qeCKIIX PecrryOJIHK 

rr/n BaKaeB 

Erläuternde Bemerkungen. 

Allgemeiner Teil. 

Die im Dezember 1955 begonnenen österrei­
chisch-sowjetischen Verhandlungen betreffend 
die Regelung der technischen und kommerziellen 
Fragen der Donauschiffahrt wurden nach über­
windung verschiedener technischer und formeller 
Schwierigkeiten schließlich im März 1957 beendet. 
Als Ergebnis wurde zwischen beiden Staaten das 
nunmehr vorliegende Abkommen, betreffend 
die Regelung technischer und kommerzieller 
Fragen der Donauschiffahrt, abgeschlossen und 
unterzeichnet. 

Das gegenständliche Abkommen kann als das 
letzte der zwischen Österreich und den Donau­
uferstaaten bis auf weiteres zum Abschluß ge­
langenden Schiffahrtsabkommen angesehen wer­
den und eröffnet somit der österreichischen 
Schiffahrt die Donau bis in das Schwarze Meer. 

bemannung der beiden Vertragschließenden Teile 
und der Zollaufsichtsbestimmungen geregelt. 

Das Abkommen enthält ferner Bestimmungen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. 

Das Abkommen ist in mehreren Punkten 
(Artikel 7 und andere} gesetzändernd und be­
darf daher der parlamentarischen Genehm,igung. 

Besonderer Teil. 
Artikel 1: 

Jeder Vertragschließende Teil wird geeighete 
Maßnahmen treffen, damit auf seinen Donau­
abschnitten die freie Schiffahrt für alle Schiffe 
des anderen Vertragschließenden Teiles jederze,it 
gewährleistet wird. In dem gleichen Artikel wird 
festgestellt, daß die Bestimmungen des vorlie­
genden Abkommens den Verkehr zwischen 
Häfen eines und desselben Staates nicht betreffen. 

Artikel 2: Das Abkommen basiert auf dem Prinzip der 
Freiheit der Schiffahrt hinsichtlich Hafen- und 
Schiffahrtsgebühren 'SQwie der Bedingungen der 
Handelsschiffahrt. 

Die Vertragschließenden Teile räumen einan­
der die Behandlung der Meistbegünstigung ins­
besondere hinsichtlich des Aufenthaltes der 

Weiters wird in dem Abkommen die Frage I Schiffe der Vertragschließenden Teile in den Hä­
der Personalausweise der Mitglieder der Schiffs- fen, der Abwicklung der Hafenoperationen, 
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der Benützung der Hafeneinrichtungen und 
-magazine, der Versorgung der Schiffe mit Brenn­
stoff und Lebensmitteln, der Einhebung von Ab­
gaben sowie erforderlichenfalls auch hinsichtlich 
der Gewährung der medizinischen Hilfe ein. 

Eine Verpflichtung eines der Vertragschließen­
den Teile, bei der Fahrt auf dem Donauabschnitt 
des anderen Vertragschließenden Teiles Lotsen­
dienste in Anspruch zu nehmen, besteht nicht. 
Es besteht jedoch Einvernehmen darüber, daß 
dem Ersuchen des Kapitäns eines Schiff-es der 
beiden Vertragschließenden Teile auf Beistellung 
von Lotsen nach Möglichkeit in kürzester Frist 
entsprochen werden soll. 

Artikel 3: 

Die Handelsschiffe jedes Vertragschließenden 
Teiles haben beim Befahren des Donaustromes 
die Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Ufer­
staates einzuhalten. Jeder der beiden Vertrag­
schließenden Teile. anerkennt die Vorschriften des 
anderen Vertragschließenden Teiles, soweit sich 
dieselben auf den Bau und die Ausrüstung der 
Schiffe sowie auch auf die Schiffspapiere und die 
Schiffsbemannung beziehen. 

Artikel 4: 

Beide Vertragschließenden Teile werden im 
Rahmen ihrer innerstaatlichen Bestimmungen ge­
eignete Maßnahmen zur Beschleunigung und Ver­
einfachung in der Durchführung von Zoll-, Sani­
täts- und sonstigen Vorschriften sowohl in den 
Häfen als auch an der Grenze treffen. -

Artikel 5: 

Die Handelsschiffe eines der Vertragschließen­
den Teile sowie die mitgeführten Waren werden 
anläßlich ihrer Fahrt innerhalb des Donau­
abschnittes des anderen Vertragschließenden Tei­
les von der Einhebung von Zöllen und sonstigen 
Abgaben befreit sein. Die Zollbehörden des 
Durchgangsstaates sind jedoch berechtigt, solche 
Durchgangswaren unter Zollaufsicht zu nehmen. 

Artikel 6: 

Die Handelsschiffe eines der Vertragschließen­
den Teile, welche vorübergehend in die Häfen 
des anderen Vertragschließenden Teiles nicht zur 
Durchführung von Verladungen, sondern zur 
Auffüllung ihrer Schiffsvorräte einlaufen, bleiben 
von Zöllen und sonstigen Abgaben frei; sie stehen 
jedoch bis zu ihrer Abfahrt unter Aufsicht der 
betreffenden Zollorgane. 

Artikel 7: 

Die Handelsschiffe eines der Vertragschließen­
den Teile sowie die auf ihnen befindlichen Aus­
rüstungs- und Einrichtungsgegenstände und Er­
satzteile bleiben bei ihrem Eingang in das Gebiet 
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des anderenVertragschließenden Teiles zwecks 
eines lediglidl vorübergehenden Aufenthaltes so­
wie bei ihrem Ausgang aus dem vorgenannten 
Gebiet von Zöllen und sonstigen Abgaben sowie 
von Ein- und Ausfuhrbewilligungen frei. Das 
gleiche gilt für die auf den Schiffen der beiden 
Vertragschließenden Teile befindlichen Schiffsvor­
räte, welche für die Schiffsbemannung oder die 
Fahrgäste und zum Betrieb sowie zur Instand­
haltung der Schiffe erford~rlich sind, 

Schiffsvorräte, welche den üblichen Bedarf 
übersteigen, unterliegen während des Aufenthal­
tes der Schiffe eines der Vertragschließenden 
Teile in den Gewässern des anderen Vertrag­
smließenden Teiles der Zollkontroll~, ohne daß 
jedoch Zölle und sonstige Abgaben eingehoben 
werden und die Beibringung von Ein- und Aus­
fuhrbewilligungen erforderlich ist. Smiffsvorräte, 
die für die Schiffs bemannung oder die Fahrgäste 
und zum Betrieb sowie zur Instandhaltung der 
Schiffe erforderlich sind und unter Sicherung der 
Zollaufsicht auf dem Gebiet des anderen Vertrag­
schließenden Teiles gelagert werden, bleiben frei 
von Zöllen und sonstigen Abgaben sowie von 
Ein- und Ausfuhrbewilligungen. 

Artikel 8: 

Die Personalausweise der Mitglieder der Smiffs­
bemannung, die von den zuständigen Behörden 
des einen Vertragschließenden Teiles ausgestellt 
worden sind, werden von den Behörden des 
anderen Vertragsmließenden Teiles anerkannt 
werden. Diese Personalausweise heißen bei Mit­
gliedern der Besatzung österreichischer Schiffe 
"Donausmifferausweis", bei Mitgliedern der Be­
satzung sowjetismer Schiffe "Passport Morjaka 
SSSR" .. 

Sofern sich Frauen und Kinder von Mitgliedern 
der Schiffsbemannung zusammen mit diesen an 
Bord des Schiffes eines der Vertragschließenden 
Teile befinden, müssen Kinder über 15 Jahre und 
Frauen eigene Personalausweise haben. Kinder 
im Alter von 15 Jahren und daruntersind in dem 
Personalausweis des Vaters oder der Mutter ein­
zutragen. 

Artikel 9: 

Die im Artikel 8 erwähnten Personalausweise 
berechtigen die darin eingetragenen Personen an 
Bord eines Schiffes der Vertragschließenden Teile, 
die Staatsgrenze des anderen Vertragsmließenden 
Teiles in beiden Richtungen ohne Reisepaß und 
Simtvermerk zu überschreiten, unter der Voraus­
setzung, daß die betreffenden Personen in die 
Personalliste des Schiffes eingetragen sind. 

Personen, die einen Personalausweis eines der 
Vertragsmließenden Teile besitzen, sind berem­
tigt, innerhalb des Hafengebietes des anderen 
V ertragsmließenden Teiles an Land zu gehen und 
sim dortselbst während des Hafenaufenthaltes 
ihres Schiffes frei zu bewegen. Die Grenze des 
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Hafengebietes darf durch die erwähnten Personen 
jedoch nur mit Bewilligung der zuständigen Be­
hörden überschritten werden. 

Artikel 10: 

Personen, welche einen Personalausweis eines 
der Vertragschließenden Teile besitzen, können 
die Staatsgrenze des anderen Vertragschließenden 
Teiles im Bedarfsfall auf dem Landweg unter der 
Voraussetzung überschreiten, daß dieser Personal­
ausweis mit -einem Sichtvermerk des anderen 
Vertragschließenden Teiles versehen ist. 

Artikel 11: 

Die Bediensteten der Schiffahrtsbehörden und 
Schiffahrtsunternehm~ngen eines der beiden Ver­
tragschließenden Teile bedürfen zur überschrei­
tung der Staatsgrenze des anderen Teiles zu 
dienstlichen Zwecken ordentlicher Reisepässe, 
welche mit den entsprechenden Sichtvermerken 
versehen sein müssen. 

Artikel 12: 

Sofern Mitglieder der Schiffsbemannung eines 
der Vertragschließenden Teile grob oder wieder­
holt gegen die Gesetze oder Vorschriften des 
anderen Vertragschließenden Teiles verstoßen 
haben, sind dieselben auf Grund eines entspre­
chend begründeten Verlangens der zuständigen 
Behörden des letztgenannten Vertragschließenden 
Teiles zu weiteren Fahrten au~ Schiffen innerhalb 
seiner Gewässer nicht mehr zuzulassen. 

Artikel 13: 

Schiffe eines der beiden Vertragschließenden 
Teile dürfen im Stromabschnitt des anderen Ver­
tragschließenden Teiles außerhalb des Hafen­
gebietes nur mit besonderer Bewilligüng der zu­
ständigen Behörden des letztgenannten Vertrag­
schließenden Teiles anlegen oder ankern; eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz bilden Fälle 
höherer Ge~alt oder der Unmöglichkeit der Wei­
terfahrt. In diesen letztgenannten Fällen hat je­
doch die Schiffsbemannung an Bord des Schiffes 
zu verbleiben und darf. das Schiff ohne Bewilli­
gung der zuständigen Uferbehörden nicht ver­
lassen. In zwingenden Fällen können über Auf­
trag des Sch,iffskapitäns zwei bis drei Mitglieder 
der Schiffs bemannung an Land gehen, um die 
nächstgelegenen Uferbehörden zu verständigen. 

Sollte jedoch das Leben der Bemannungsmitglie­
der gefährdet sein, so können dieselben das Land 
betreten; sie dürfen sich jedoch bis zum Ein­
treffen behördlicher Organe nicht vom Landungs­
platz entfernen. 

Artikel 14: 

Hinsichtlich des die aus dem österreichisch­
sowjetischen Warenverkehr stammenden Güter 
betreffenden Transportvolumens in beiden Rich­
tungen wurde Einvernehmen darüber erzielt, daß 
dasselbe durch die Schiffahrtsunternehmungen 
der beiden Vertragschließenden Teile in einer 
Weise aufgeteilt werden soll, welche eine beider­
seitige zufriedenstellende Beteiligung an diesen 
Donautransporten gewährleistet. Die vorgenann­
ten Schiffahrtsunternehmungen können dem­
zufolge mit Genehmigung der zuständigen Be­
hörden der beiden Vertragschließenden Teile 
Vereinbarungen über technische und kommer­
zielle Fragen sowie insbesondere über die zweck­
mäßige Auf teilung der Warentransporte auf der 
Donau treffen. 

Artikel 15: 

Für die Errichtung und Tätigkeit von Agentien 
der Schiffahrtsunternehmungen sind die gesetz­
lichen Bestimmungen und Vorschriften jenes Ver­
tragschließenden Teiles, auf dessen Gebiet die Er­
richtung einer solchen Agentie in Aussicht ge­
nommen ist, maßgebend. 

Artikel 16: 

Die Donauschiffahrtsun ternehm ungen eines 
jeden der bei den Vertragschließenden Teile wer­
den nur in dem Staat, in dem sich die Leitung 
(Sitz) 'des Unternehmens befindet, zur Entrich­
tung j-ener Steuern herangezogen werden, welche 
mit ihrer Tätigkeit hinsichtlich der Durchfüh­
rung der Beförderung und der Zubringung von 
Fahrgästen und Gütern unmittelbar zusammen­
hängen. 

Artikel 17: 

Das vorliegende Abkommen tritt mit dem Tag 
des Austausches der Ratifikationsurkunden in 
Kraft und wird so lange in Geltung bleiben, bis es 
von einem der beiden Vertragschließenden Teile 
mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum 
Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres gekündigt 
wird. 
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